
Stadtrat  
 
Protokollauszug vom  23.03.2022 
 

 

Departement Kulturelles und Dienste / Winterthurer Bibliotheken: 

Abrechnung Projekt-Nr. 19825, Einrichtung eines Bild- und Tonstudios in der Stadtbibliothek 

(Minderkosten), Entnahme aus dem Viktor-Bohren-Bibliotheksfonds  

IDG-Status: öffentlich 

SR.22.148-2 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Die Abrechnung von Projekt-Nr. 19825 für die Einrichtung eines Bild- und Tonstudios in der 

Stadtbibliothek im Betrag von 150 432.20 Franken (Minderkosten 9 567.80 Franken) zu Lasten 

des Viktor-Bohren-Bibliotheksfonds (209200/221007) wird genehmigt. 

 

2. Mitteilung an: Departement Kulturelles und Dienste, Controlling DKD, Winterthurer Bibliothe-

ken; Departement Bau, Amt für Städtebau; Finanzamt / Rechnungswesen; Finanzkontrolle. 

 

 

 Vor dem Stadtrat 

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 

1. Kreditbewilligung  
Der Stadtrat hat mit Beschluss SR. 20.268-1 vom 29. April 2020 zu Lasten des Viktor-Bohren-

Bibliotheksfonds einen Betrag von 160 000 Franken für die Einrichtung eines Bild- und Tonstudios 

in der Stadtbibliothek, Projekt-Nr. 19825, bewilligt (Beilage).  

 

2. Projektbeschrieb 
Es zählt zu den zentralen Aufgaben und Anliegen der Winterthurer Bibliotheken, die Alphabeti-

sierung der Bevölkerung in Winterthur zu unterstützen und zu fördern. Insofern sind die Bibliothe-

ken Transferleistende für die Verankerung und Festigung von Wissen, das durch die Primäran-

bieter in diesem Bereich (Schulen und Kursanbieter) vermittelt wird. Dazu zählt in der heutigen 

Zeit nicht nur die traditionelle Sprach- und Leseförderung, sondern auch die Unterstützung bei 

der Nutzung digitaler Alltagstechniken. Der Megatrend der Digitalisierung hat zur Folge, dass die 

audiovisuelle Kommunikation die alphanumerische zunehmend ablöst. Die audiovisuelle Kom-

munikation spielt darum zunehmend eine tragende Rolle im Informationsaustausch unserer Ge-

sellschaft, die einem permanenten Wandel unterworfen ist. Um einen substanziellen Beitrag leis-

ten zu können, wenn es darum geht, die dafür erforderlichen Kompetenzen in der Bevölkerung 

zu festigen, haben die Winterthurer Bibliotheken ihr Dienstleistungsangebot mit der Einrichtung 

eines zweckdienlichen Bild- und Tonstudios ergänzt und auf einen zeitgemässen Standard er-

weitert. 

 

Das Bild- und Tonstudio ist in der Stadtbibliothek im ersten Obergeschoss, im sogenannten «Qua-

derraum» eingerichtet worden. Ausgestattet wurde es mit einer verschiebbaren, schalldämmen-

den Tonkabine für Tonaufnahmen jeglicher Art. Mit dem Einbau eines Regiepults und der Instal-

lation eines Green Screen mit Beleuchtung für Foto- oder Videoaufnahmen wurde das Angebot 

für das Bild- und Tonstudio komplettiert. Die Ergänzung der Elektro- und IT-Installationen ge-

währleistet die notwendige Flexibilität für die Einrichtung. Weiter wurden aus funktionalen und 

feuerpolizeilichen Gründen zwei verglaste Türen und eine Festverglasung in einer bestehenden 

Maueröffnung eingebaut.  

 

Bauherreneigenleistungen 

Die Bauherreneigenleistungen wurden mit total 5 000 Franken berechnet und dem Projekt be-

lastet. 
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3. Projektabrechnung 
3.1. Übersicht 

Projekt Nr. 19825 Kredit Ausgaben 

Projektierungskredit 0.00  

Ausführungskredit 506042 160 000.00  

Effektiver Aufwand gemäss Projektabrechnung  150 432.20 

Minderaufwand  9 567.80 
 Kredit Einnahmen 
Fondsentnahme 637900 160 000.00 150 432.20 

Abweichung  9 567.80 

 

3.2. Abweichungsbegründung 
Die Kostenunterschreitung wird wie folgt begründet: 

 Die Stadtratsreserve über 7 000 Franken wurde nicht benötigt. 

 Die Projektreserve (BKP 6) wurde nur teilweise benötigt. 

 

4. Finanzierung aus dem Viktor-Bohren-Bibliotheksfonds 
Wie eingangs erwähnt, wurde die Realisierung des Bild- und Tonstudios vollumfänglich aus dem 

Viktor-Bohren-Bibliotheksfonds finanziert. 

 

5. Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

 

6. Rechtsgrundlagen 
Gestützt auf Art. 25 Abs. 3 lit. b der Vollzugsverordnung über den Finanzhaushalt werden vom 

Stadtrat bewilligte Verpflichtungskredite und Gebundenerklärungen vom Stadtrat abgerechnet. 

 

 

Beilagen: 
1. SR.20.268-1vom (29.04.2020) 

2. Projektabrechnung CS 2 vom 09.03.2022 

3. Kreditabrechnung Argus vom 20.12.2021 

4. Kreditübersicht Argus vom 20.12.2021 
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